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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 20. Januar 1983 angemeldete und am 

24. August 1983 veröffentlichte europàische Patent-

anmeldung 83 100 457.7 ist am 26. Juni 1985 das 

europäische Patent Nr. 0 086 347 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent zu widerrufen, da der Gegenstand des Patents nach 

den Artikein 54 und 56 EPU nicht patentfähig sei. 

Zur Stützung ihres Einspruchs verwies sie im wesentlichen 

auf die Druckschriften 

4- 

DE-B-1 927 020 und 

DE-A-2 036 772, 

sowie auf offenkundige Vorbenutzungen 

gemäB Zeichnung Nr. 90.705.20.155 "Regulierkiappe", 

Strukturstückliste für Bauteil 90.705.20.155, 

Baukastenteileverwendung für Bauteil 90.705.20.155, 

Lieferschein vom 05. Juni 1980 über die Lieferung von 

Heizungsanlagen der Nr. 91.461.10.000 und Rechnung 

vom 13. Juni 1980 für die gem&B dem Lieferschein 

gelieferte Heizungsanlage für den Typ "Ford-Escort" 

und 

geinaB Zeichnung Nr. 90.705.19.075 "Temperatur-

regulierklappe" und Lieferschein Nr. 215 030 vom 

16. Februar 1977 über die Lieferung von Heizungen für 

den "Ford-Bobcat". 
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2 	 T575/88 

In der Streitpatentschrift 1st noch die Druckschrift 

Dl: US-A-4 276 954 

genannt, und nach Ablauf der Einspruchsfrist hat die 
Beschwerdeführerin auch noch auf die 

D4: US-A-4 169 184 

hingewiesen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widersprach deni 
Vorbringen der Beschwerdeführerin und beantragte, das 
Patent in geändertem Umfange aufrechtzuerhalten, wobei die 
erteilten Ansprüche 1 und 2 sowie die erteilte Zeichnung 
unveràndert bleiben soilten und in der erteilten 
Beschreibung nach Spalte 1, Zeile 19 der in der mündlichen 
Verhandlung voin 3. Dezember 1987 vorgelegte Einschub zur 
offenkundigen Vorbenutzung berucksichtigt werden soilte. 

Das Verfahren nach Regel 58 (4) EPUwurde mit der 
entsprechenden Mitteilung vom 17. Dezember 1987 
durchgefuhrt. Die Beschwerdeführerin war mit dieser 
Fassung nicht einverstanden, weil ihrer Meinung nach der 
Gegenstand des Anspruchs 1 durch den nachgewiesenen Stand 
der Technik nahegelegt sei. 

Mit Zwischenentscheidung voin 30. September 1988 hat die 
Einspruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrecht-
erhaltung des Patents mit den Unterlagen der Mitteilung 
gexnäB Regel 58 (4) EPU voni 17. Dezember 1987 Einspruchs-
gründe nach Artikel 100 EPU nicht entgegenstunden. 

Gegen die Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin 
am 17. November 1988 unter gleichzeitiger Zahiung der 
Gebühr Beschwerde eingelegt und diese begrundet. Sie 
erkennt die Neuheit der beanspruchten Kiappe für 
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Lüftungskanâle an, bezweifelt aber, daB diese mit Buck 

auf den Stand der Technik gemäB D2 und D3 auf 

erfinderischer Tatigkeit beruht. Für sie of fenbaren diese 

Druckschriften schon ein Bauteil, das einen steifen 

Grundkärper und eine taschenförmige Schauinstoffummantelung 

aufweist. Der Drahtkärper als tragendes, fornistabiles 

Element habe auBerdem eine öffnung, so daB die Schaum-

stofflagen mit ihren Klebstoffschichten in gegenseitige 

Anlage kämen. SchlieBlich führt sie noch aus, daB es 

unerheblich sei, wie groB der Anteil des Kiappengrund-

kärpers und der Schaumstoffummantelung am Gesamtprodukt 

sei. 

Die Beschwerdegegnerin wiedersprach diesen Ausführungen 

und verwies darau., daB bei D2 ein Schauinstoff-Forxnteil 

vorläge und daB bei D3 kein eigener Plattengrundkörper 

vorgesehen sei und die Kunststoffpolsterung selbst 1111 

wesentlichen das tragende Tell darstelle. Da selbst die 

Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung nicht 

mehr auf die of fenkundigen Vorbenutzungen eingegangen sei, 

erschienen auch ihr weitere Ausführuigen hierzu nicht 

erforderlich. 	 - 

Sie beantragt somit die Zurückweisung der Beschwerde. 

In elner Mitteilung gemäB Artikel 11 (2) VOBK vom 

11. Juli 1990 hat die Kammer auf die ihrer Meinung nach 

unzutreffende Würdigung der offenkundigen Vorbenutzung in 

der geltenden Beschreibungseinleitung sowie auf die 

Erfordernisse der Regel 29 (1), 29 (7) und des Artikels 84 

EPU verwiesen, worauf die Beschwerdegegnerin mit Schreiben 

vom 13. November 1990 zunächst im Rahmen eines 

Hilfsantrages einen neuen Anspruch vorlegt, gleichzeitig 

aber erklãrt, daB keine Bedenken dagegen bestünden diesen 

Antrag sogleich zum Hauptantrag zu machen. Der 

Beschreibungseinschub zur offenkundigen Vorbenutzung wurde 
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bei dieser Gelegenheit im Sinne der vorgenannten 

Mitteilung der Kammer geändert. 

Der Anspruch 1 gemàS Eingabe der Beschwerdegegnerin vorn 

13. November 1990 hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Kiappe für LUftungskanãle, insbesondere für 

Kraftfahrzeug-Klimaanlagen, mit einem Klappenkörper (1) 

und einer taschenfórrnigen Schaurnstoffuinmantelung (U) für 

den Klappenkórper (1), die zwei urn eine der Klappen-
lãngskanten (1 1 ) gefaltete Schaumstofflagen (I, II) 

bildet und deren über die Klappenrânder (R) vorstehende 

Schaurnstoffzonen (Uberstand y) mittels einer 

Klebeverbindung untereinander verbunden sind, dadurch 

gekennzeichnet, 4a8 der Klappenkórper (1) mit Lóchern (3) 

versehen ist und die Schaumstofflagen (I, II) an ihren 

den durchlöcherten Klappenbreitseiten zugekehrten 

Flãchen (4) mit einer haftaktivierten Folie (5) bedeckt 

sind, weiche die über die Klappenrãnder (R) vorstehenden 

Schaumstoffzonen (Uberstand y) und die sich im Bereich 

der Lócher (3) gegenüberliegenden Schaumstoffabschnitte 

untereinander verbindet." 

VIII. In der mündlichen Verhandlung vom 18. Dezember 1990 wurde 

der Hilfsantrag vom 13. November 1990 seitens der 

Beschwerdegegnerin zurn einzigen Antrag gemacht, so daB sie 

insgesamt beantragt die Beschwerde zurückzuweisen und das 

Patent auf der Basis der mit Eingabe vorn 13. November 1990 

vorgeschlagenen Unterlagen in geändertern Umfang 

aufrechtzuerhalten. 

Die Beschwerdeführerin hielt dagegen ihren Antrag auf 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf des 

Patents auch in seiner geltenden Fassung aufrecht. Sie 

bemängelte u.a. fehiende Abgrerizung des Anspruchs 1 

gegenüber dern Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzungen 
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1) und 2) gexnäl3 vorstehendem Punkt II., weil für sie eine 
Kleberschicht auf den Schaumstofflagen mit der 

beanspruchten haftaktivierten Folie 11 5" gleichzusetzen 

ist; ihrer Neinung verbleibt deinnach vom Kennzeichenteil 
des Anspruchs 1 nur noch als Neuheitsüberschul3 erkennbar, 

daB der Klappenkörper 11 1" mit Löchern 11 3" versehen 1st, so 

daB eine direkte Verbindung der Schauinstoffzonen im 

Lochbereich gegeben 1st. 

Diesbezüglich wird auf D3, insebesondere Seite 3, 

Absatz 3, verwiesen, wonach bei einer Sonnenbiende schon 

von einer Verkiebung un Lochbereich eines Grundkörpers 

Gebrauch gemacht wurde. Ein erfinderischer Schritt war 

nach Auffassung der Beschwerdeführerin mithin zur 

Schaffung der Kiappe gemäB Anspruch 1 nicht mehr notig, 

zuinal mit der D4 ein Schaumstoff mit haftaktivierter Folie 

für den Fahrzeugbau grundsãtzlich bekannt gewesen sei. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulässig. 

Die geltenden Anspruche 1 und 2 sind zulässig un Sinne von 

Artikel 123 EPU. 

2.1 	Anspruch 1 entspricht sachlich dein ursprünglich 

eingereichten Anspruch 1. Der verânderte Anspruchswortlaut 

1st die Folge der geänderten Aufteilung der Merkmale in 

soiche des Oberbegriffes und soiche des Kennzeichenteils 

(Regel 29 (1) EPU). 

Anspruch 2 geht aus dein ursprünglichen Anspruch 2 hervor, 

wobei geltend die Faltkante "K" auf die Kiappenanlage-

kante 11 7" bezogen ist, während sie ursprunglich auf die 
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6 	 T 575/88 

Gelenkachse "y -y"  abgestellt war. Ansonsten 1st der 
geltende Anspruch 2 in seinem Oberbegriff lediglich durch 
die Aufnahme von Merkinalen aus der ursprünglichen 
Beschreibung und den ursprünglichen Figuren 1 und 2 
vervollständigt worden, ohne dabei über den ursprünglich 
offenbarten Rahmen hinauszugehen. 

Das geltende Schutzbegehren 1st soinit aus der Sicht des 
Artikels 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

2.2 	Der geltende Anspruch 1 ist in seinein Schutzbereich 
gegenüber der erteilten Fassung nicht erweitert worden, 
Artikel 123 (3) EPU, da lediglich die Abgrenzung geinäS 
Regel 29 (1) EPU geändert wurde und da lediglich die 
Bezugszeichen gein13 Regel 29 (7) EPU kiargesteilt wurden. 

Zu beinerken ist in diesein Zusaxninenhang, daB Regel 29 EPTJ 
zwar keinen Einspruchsgrund un Sinne von Artikel 100 EPU 
darsteilt, daJ3 aber die Beschwerdegegnerin geänderte 
Unterlagen vorgelegt hat und daB die Kanuner deinzufolge 
gemäB Artikel 102 (3) EPU vorzugehenhatte. 

Der geltende Anspruch 2 entspricht uninittelbar dem 
erteilten Anspruch 2 so daB auch er der Forderung des 
Artikels 123 (3) EPiJ gerecht wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st neu. Die Frage der 
Neuheit ist unstrittig, vgl. Beschwerdebegründung voin 
14. November 1988, Seite 2, Absatz 2, Satz 1, sie bedarf 
inithin keiner weiteren Erórterung. 

Die Frage der Patentfàhigkeit des Gegenstandes des 
Anspruchs 1 konzentriert sich dainitganz auf das Vorliegen 
bzw. Nichtvorliegen erfinderischer Tätigkeit. 
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4.1 	Der nãchstkouunende Stand der Technik ist mit dein 
Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung gegeben. Wie der 
von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Beschreibungs-
einschub belegt, hat sie diese Vorbenutzung als Stand der 
Technik anerkannt und Anspruch 1 demgegenüber abgegrenzt. 

4.2 	Erkennbar ist damit eine Kiappe für Lüftungskanàle, 
insbesondere für Kraftfahrzeug-Klimaanlagen mit den 
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt. Wie 
die vorgelegten Zeichnungen Nr. 90.705.20.155 und 
90.705.19.075 erkennen lassen, ist ein Klappenkärper aus 
Blech mit Schauinstoff ummantelt, wobei die Uberstànde des 
Schaumstoffes über den Klappenkörper initeinander verklebt 
sind. 

4- 

4.3 	Von diesein Stand der Technik ausgehend, ist die objektiv 
zu lösende technische Aufgabe darin zu sehen, die 
gattungsgemäBe Kiappe hinsichtlich der Kiebeverbindungen 
sowie insbesondere in herstellungstechnischer Hinsicht zu 
verbessern, vgl. Spalte 1 Zeile 20 bis 24 der 
Streitpatentschrift. 

4.4 	Gelöst ist diese Aufgabe durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Anspruchs 1, wonach 

der Klappenkärper 11 1 11  mit LOchern 11 3" versehen 1st, 

die Schauinstofflagen (I, II) an ihren den 
durchlöcherten Klappenbreitseiten zugekehrten 
Flächen 11 4" mit einer haftaktivierten Folie 11 5" 
bedeckt sind und 

C) 	diese Folie die über die K1appnränder "R" 
vorstehenden Schauinstoffzonen (Uberstand y) und die 
sich im Bereich der Löcher 11 3" gegenüberliegenden 
Schaumstoffabschnitte untereinander verbindet. 
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4.5 	Damit wird erreicht, daB nicht nur die Folien mit dern 

(metallischen) Klappenkârper verbunden sind, sondern auch 

untereinander, nãmlich im Bereich des Uberstandes "y"  und 

im Bereich der Lôcher 11 3 11 , wobei diese Verbindung 
intensiver ist als diejenige zwischen der Folie und dein 

Grundkórper nach Faltung der Schaumstofflagen urn den 

Klappenkörper herum. Diese intensive Verbindung von Folie 

zu Folie erhöht die Steifigkeit der Kiappe ebenso wie das 

Beschichten der Schaumstofflagen "I, II" mit der 

haftaktivierten Folie 11 5" an sich schon eine Aussteifung 
der Kiappe gegenüber einer reinen Kleberschicht (wie beim 

Gegenstand der of fenkundigen Vorbenutzungen) bringt. Wenn 

zudem berücksichtigt wird, daB die Kiappe rauhen 

Bedingungen wie Temperaturschocks und dgl. ausgesetzt 1st, 

wird erkennbar, daB es auf die Festigkeit der 

Kiebeverbindungen und auf die Steifigkeit der Kiappe 

entscheidend ankommt, da eine nicht biege/torsionssteife 

Kiappe die flächigen Klebeverbindungen zusãtzlich 

belastet. 

	

4.6 	Es bleibt zu untersuchen, ob der vorliegende Stand der 

Technik in Verbindung mit demn Wissen des Fachmnannes einen 

direkten Weg zum Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt oder 

nicht. 

4.6.1 Zunãchst darf erwartet werden, daB der Fachmann, der mit 

der unter 4.3 herausgesteilten Aufgabe konfrontiert ist, 

die Kiebeverbindung als soiche optimiert, z.B. durch 

Einsatz eines Klebers, der auf das Material des 

Klappenkórpers optimal abgestellt ist oder eines Klebers, 

der eine duktilere, unter thermischer Beanspruchung 

weniger zum Lôsen neigende Verbindupg ergibt. Die Hinweise 

auf den Zeichnungen 90.705.20.155 bzw. 90.705.19.075 

bezüglich der Kiebeverbindung ("mindestens der 
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Zugfestigkeit des Schaurnstoffes entsprechend...") sind em 
Beleg dafür, in welcher Richtung der Fachrnanndiese 
Verbindung optirnieren würde. 

4.6.2 Die Erfindung ging diesen Weg indes nicht, da sie nicht 
auf eine Kleberschicht per se zurückgriff, sondern eine 
haftaktivierte Folie vorsieht. Die Beschwerdeführerin hat 
bis zuletzt die Auffassung vertreten, daB eine 
Kleberschicht (Gegenstand der of fenkundigen 
Vorbenutzungen) gleichzusetzen sei mit der beanspruchten 
haftaktivierten Folie. Dieser Auffassung kann die Karnrner 
aber nicht folgen. Wie vorstehend unter 4.5 herausgestelit 
wurde, bringt die Folie zusätzliche Vorteile bezüglich der 
Steifigkeit der Kiappe und hinsichtlich des Schutzes der 
vorhandenen K1ebeerbindungen aufgrund hôherer Steifigkeit 
der Kiappe. 

4.6.3 Unter diesern Blickwinkel ist auch der Einwand inangeinder 
Abgrenzung des Anspruchs 1 gegenUber dern Stand der Technik 
geinäi3 den Vorbenutzungen zurückzuweisen, well dort die 
"Folie" fehit und nur eine Kleberschicht vorliegt. 

4.6.4 Der zu berücksichtigende, druckschriftlich belegte Stand 
der Technik ist zunãchst durch die Dl, D2 und D3 gegeben, 
wobei in der inündlichen Verhandlung vor allern auf die D3 
abgehoben wurde, die gernàB Seite 3, Absatz 3 aufzeigt, daB 
un Zusarnmenhang mit einer Sonnenbiende eine Verkiebung der 
Schauinstofflagen bekannt ist. 

Zunãchst 1st aber zu berücksichtigen, daB bei der D3 keine 
Schaurnstoffumninantelung mit urn einen Klappenkörper 
gefalteten Lagen vorliegt; vielmehr sind mit den Bezugs- 
zeichen 11 2, 3" bei der D3 Formteileaus Schaurnstoff 
vorhanden, die über ein Scharnier 1 4" verbunden sind. 
Somit stinunt weder die Umnhüllung noch der Klappenkórper 
der D3 - die D3 weist anstelle eines flächigen Kiappen- 
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körpers nur eine drahtfórniige Verstärkungseinlage 115" auf 
- mit dern Gegenstand des Anspruchs 1 überein. Zudem ist 

welter zu berücksichtigen, daB die beanspruchte Kiappe 

gemãB Anspruch 1 nicht eine Kiebeverbindung schlechthin 

beansprucht, sondern eine soiche mittels haftaktivierter 

Folie. Wenn zudem berücksichtigt wird, daB die D3 auf 

Seite 3, Absatz 3 unmittelbar an die Erwãhnung der 

Kiebeverbindung von dieser abrãt und die "Druckknopf-bzw. 

Schnãpperverbindung" als zweckmàBiger herausstellt, vgl. 

Figuren 1 bis 3 Bezugszeichen 11 9, 10, 11 11 , ergibt sich, 
daB die Lehre der D3 nicht in der Weise abstrahierbar 1st, 

wie es die Beschwerdeführerin tut, nâmlich: Schaumstof f-

lagen werden durch eine ringförmige Einlage ausgesteift 

und u. a. liii Bereich der Of fnung der Einlage miteinander 
verklebt. Ohne Kenntnis der Erfindung ist wie dargelegt 

die Lehre der D3 indes eine andere! Unabhàngig davon, ob 

die D3 ex post oder nicht ex post interpretiert wird, 

verbleiben für die Kammer aber doch die vorstehend 

aufgefuhrten baulichen Unterschiedsinerkmale erkennbar, 

dergestalt, daB die D3 den Fachrnann nicht in naheliegender 

Weise zur beanspruchten Klappe nach.Anspruch 1 hinführt. 

4.6.5 Die Dl ist bereits in der Streitpatentschrift ausfUhrlich 

diskutiert worden, so daB im Zusammenhang mit der 

Beurteilung der erfinderischen Tàtigkeit der Kiappe nach 

Anspruch 1 der Hinweis auf das Fehien von verkiebten 

Schauinstofflagen und auf das Vorliegen einer 

AuBenumhüllung 11 32" genügen dürfte, urn aufzuzeigen, daB 
auch die Lehre der Dl nicht auf die beanspruchte Kiappe 

hinlenken kann. 

4.6.6 Die Lehre der D2 ist zum Tell identisch mit der Lehre der 

Dl, da in beiden Fallen eine AuBenfplie vorliegt, die 

gemãB Figur 3 und Spalte 2, Zeilen 44 bis 46 der D2 sogar 

noch randverschweiBt 1st. Etwas Derartiges ist aber der 

Klappe gemäB Anspruch 1 fremd. Die Lehre der D2 1st 
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andererseits aber auch derjenigen der D3 ähnlich, da in 

beiden Fallen Formteile aus Schaumstoff vorliegen, vgl. 
Figuren 1 bis 3 der D2 Bezugszeichen "1", in die em 
Drahtrahxnen eingelegt bzw. eingeschoben wird. Von einem 

Verkieben der Drahtrahxnen mit deni Schaumstoff 1st z. B. 

bei der D2 nicht die Rede. 

4.6.7 Damit ist aufgezeigt, daB die Druckschriften Dl, D2 und D3 

den Fachmann weder einzeln noch in Kombination unmittelbar 

auf den Gegenstand des Anspruchs 1 hinlenken. 

4.6.8 Einerseits hat die Beschwerdeführerin mit Buck auf die D3 

die dortige Kleberschicht gleichgesetzt mit der 

haftaktivierten Folie des Anspruchs 1, andererseits hat 

sie aber mit Blic]ç auf die D4 (US-A-4 169 184) darauf 

hingewiesen, dais Schaumstoffbahnen mit aufkaschierten 
haftaktivierten Folien im Fahrzeugbau bekannt seien. Diese 

Arguxnentationskette scheint widersprüchlich, da einerseits 

die Rolle der beanspruchten haftaktivierten Folie 
heruntergespielt wird (gleichwirkend wie eine Kieber-

schicht 
...) 

und da andererseits darauf verwiesen wird, 

daB sie zum Stand der Technik gehört. Die Auswertung der 

D4 zeigt indes, daB allenfalls ein Ausgangsrnaterial der 

Klappe gemàl3 Anspruch 1 bekannt ist, nämuich in der Form 

von Halbzeug (Schaumstoffbahn mit Folienbeschichtungen). 

Anspruch 1 erhebt aber nicht Anspruch auf Elementenschutz, 

sondern ist ganz kiar auf eine Kombinationserfindung 

abgestellt, so daB es unerheblich ist, daB ein Element 

dieser Kombination per se aus dem Stand der Technik 

bekannt ist. Der D4 ist indes kein Hinweis zu entnehrnen, 

wie ein soiches "Halbzeug" im Zusammnenhang mit einer 

Klappe für Lüftungskanäle zu verarbeiten 1st und wie em 

Tragkórper zweckmäBig zu gestalten 1st, urn die 

Môglichkeiten des Halbzeuges optimal auszunützen. Der 

pauschale Hinweis der D4 "für Kraftfahrzeuge" 1st für den 

Fachmann, der vor der Läsung der unter 4.2 genannten 
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Aufgabe steht, sicherlich nicht besonders hilfreich, vgl. 
Einsatzgebiete im Fahrzeugbau geiná8 Spalte 5, Zeilen 5 bis 
10 und Zeilen 13 bis 16 der D4, die wenig Bezug zuin 
Gegenstand des Anspruchs 1 erkennen lassen. 

4.6.9 Mithin kann die zusãtzliche Berücksichtigung der D4 die 
vorstehende Feststellung, wonach der Gegenstand des 
Anspruchs 1 durch den Stand der Technik einschlieBlich des 
Wissens des Fachmanns nicht nahegelegt 1st, nicht 
erschüttern. 

4.6.10 Anspruch 1 ist somit bestandsfähig. Mit ihm kann der 
erteilte Anspruch 2 unveràndert aufrechterhalten werden. 

5. 	Die geltende BescIreibung entspricht den wesentlichen 
Forderungen des EPTJ, sie 1st soniit für die 
Aufrechterhaltung des Patents in eingeschrãnkter Fassung 
geeignet. Das Einverstãndnis der Beschwerdegegnerin 
voraussetzend, wurde in Spalte 3, Zeile 12 nach "daB" 
eingefügt "sich" (Anderung redaktioneller Art). 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit 

der Auflage das Patent auf der Basis folgender Unterlagen 

aufrechtzuerhalten: 

- 	Anspruch 1, eingegangen am 16. November 1990; 

- 	Anspruch 2 geniäB Patentschrift; 

- 	Beschreibung 1'gemäB Patentschrift mit Einschub, 
eingegangen am 16. November 1990; 

- 	Zeichnung geinâ8 Patentschrift. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Naslin 
	 C.T. Wilson 
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